
SPIELAPPARATESTEUERERKLÄRUNG 
 
Kassenzeichen: Automatenaufsteller: 
 
 
_______________ .500.1 _________________________ 
(Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte immer angeben!) (Name, Anschrift, Telefon, Firmenstempel) 
 
 
 
  
 
 Magistrat der  Steuererklärung für den Veranlagungs- 
 Universitätsstadt Marburg  zeitraum: 
 Finanzservice - Steuern und Abgaben  
 35035 Marburg  
 
 
 
 

Hinweise für den Steuerpflichtigen: 
 
Die Übersendung dieses Vordruckes gilt als Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung nach §§ 
149 ff. AO. Die Erklärung ist bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres dem Fachdienst 
Steuern und Abgaben einzureichen. Gleichzeitig ist der errechnete Betrag an die Stadtkasse zu 
entrichten. 
 
Bei Nichtabgabe der Erklärung wird die Steuer durch Schätzung festgesetzt und nach § 152 AO ein 
Verspätungszuschlag in Höhe von bis zu 10 v. H. der Steuer erhoben. Der Zuschlag kann auch bei 
verspäteter Abgabe der Erklärung festgesetzt werden. Bei verspäteter Zahlung wird nach § 240 AO ein 
Säumniszuschlag fällig. 
 
Die Steuer bemisst sich nach der Bruttokasse (elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhren- bzw. 
Geldschein-Dispenser- Entnahmen und Fehlbeträgen abzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser- 
Auffüllung). Die abweichende Besteuerung für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit gemäß § 8 der 
Satzung kann auf Antrag erklärt werden. 
Im Einzelnen wird auf § 3 ff der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate auf dem 
Gebiet der Universitätsstadt Marburg (Spielapparatesteuersatzung) verwiesen. 

 
Erklärung der aufgestellten Geräte: 
 
Im Kalendervierteljahr _____/______ waren von mir / von uns im Gebiet der Universitätsstadt Marburg die 
in der Anlage 1 aufgeführten Spielapparate aufgestellt. 
Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Steuererklärung. 
 
Erklärung nach der Bruttokasse 
 
In der Anlage/den Anlagen 2 sind die Beträge der Bruttokasse der einzelnen Geräte je Monat eingetragen. 
 
Die Bruttokasse ist elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser- 
Entnahmen und Fehlbeträgen abzüglich Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser- Auffüllung. 
Für die Besteuerung nach der Bruttokasse sind für jeden Apparat Zählwerkausdrucke für den 
Besteuerungszeitraum beigefügt. 
Diese Ausdrucke enthalten mindestens Angaben über Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die 
fortlaufende Nummer des Zählwerkausdrucks, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseninhalt. 
Die Anlage/Anlagen 2 ist/sind Bestandteil dieser Steuererklärung. 

  
  
  
__________________  
(Kalendervierteljahr/Jahr)  
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Besteuerung nach den Höchstbeträgen (Festbeträgen) 
 
Mit Antrag vom __________ wurde die abweichende Besteuerung für die Spielapparate ohne 
Gewinnmöglichkeit ab dem Kalenderjahr ____ erklärt. 
 
Im Kalendervierteljahr _______/______ waren von mir / von uns im Gebiet der Universitätsstadt Marburg 
die in der Anlage 4 aufgeführten Spielapparate aufgestellt. 
Die Anlage 4 ist Bestandteil dieser Erklärung. 
 
Zusammenfassung / Übertrag von den Anlagen: 
 

  

 1. Monat 2. Monat 3. Monat gesamt 

Apparate mit Gewinnmöglichkeit 
in Spielhallen 

zu versteuernde Bruttokasse 

     
 

X 

 

(abgerundet auf volle €) 
 

20 %         _______________ € 

 

Apparate ohne 
Gewinnmöglichkeit in 
Spielhallen  

zu versteuernde Bruttokasse  

Abweichende Besteuerung 

     
 

X 

X 

(abgerundet auf volle €) 
 

10 %           _______________ € 

50,00 €     _______________ € 

 

Sex-, gewalt- oder 
kriegdarstellende oder         -
verherrlichende Apparate in 
Spielhallen 

zu versteuernde Bruttokasse 

Abweichende Besteuerung 

     
 
 

X 

X 

(abgerundet auf volle €) 
 
 

60 %          ______________ € 

500,00 €    ______________ € 

Apparate mit Gewinnmöglichkeit 
in Gaststätten bzw. ähnlichen 
Aufstellorten 

zu versteuernde Bruttokasse 

 

     
 
 

X 

 

(abgerundet auf volle €) 
 
 

20 %          ______________ € 

 

Apparate ohne 
Gewinnmöglichkeit in 
Gaststätten bzw. ähnlichen 
Aufstellorten 

zu versteuernde Bruttokasse 

Abweichende Besteuerung 

     
 
 

X 

X 

(abgerundet auf volle €) 
 
 

10 %           ______________ € 

30,00 €     ______________ € 

Sex-, gewalt- oder 
kriegdarstellende oder         -
verherrlichende Apparate in 
Gaststätten bzw. ähnlichen 
Aufstellorten 

zu versteuernde Bruttokasse 

Abweichende Besteuerung 

     
 
 
 

X 

X 

(abgerundet auf volle €) 
 
 
 

60 %         ______________ € 

500,00 €   ______________ € 

  

insgesamt =   ______________ € 
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Ich/wir versichere/n, die Angaben in dieser Steueranmeldung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht zu haben. 
 
Die Steuer wurde/wird am ____________________ entrichtet. 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift  
 
 (Erklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben!) 
 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 
Derzeit gültige Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld 
oder Sachwerte im Gebiet der Universitätsstadt Marburg. 
 
Diese Steueranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem.  
§ 4 KAG i.V.m. § 168 AO gleich. 
 
 
 
 
Datenschutzhinweis: 
 
Die mit dieser Erklärung abgegebenen personenbezogenen Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. 
Abgabenordnung in Verbindung mit den Vorschriften der Spielapparatesteuersatzung der Universitätsstadt 
Marburg erhoben und nach den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung 
mit dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) gespeichert und verarbeitet. 

 
Bankverbindungen: 
 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf  
IBAN: DE52 5335 0000 0010 0104 03 
BIC: HELADEF1MAR 
 
Volksbank Mittelhessen  
IBAN: DE07 5139 0000 0016 3751 01 
BIC: VBMHDE5FXXX 
 
Postbank Frankfurt  
IBAN: DE53 5001 0060 0002 2116 03 
BIC: PBNKDEFF 


